
Urteil des Gerichts vom 13. November 2012 — Antrax 
It/HABM — THC (Heizkörper) 

(Verbundene Rechtssachen T-83/11 und T-84/11) ( 1 ) 

(Gemeinschaftsgeschmacksmuster — Nichtigkeitsverfahren — 
Eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die Thermos
iphons für Heizkörper darstellen — Älteres Geschmacksmus
ter — Nichtigkeitsgrund — Fehlende Eigenart — Kein ande
rer Gesamteindruck — Art. 6 und Art. 25 Abs. 1 Buchst. b 
der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 — Sättigung des Stands der 

Technik — Begründungspflicht) 

(2012/C 399/32) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Antrax It Srl (Resana, Italien) (Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt L. Gazzola) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) (Prozessbevollmächtigte: zunächst G. Man
nucci und A. Folliard-Monguiral, dann A. Folliard-Monguiral 
und F. Mattina) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM 
und Streithelferin vor dem Gericht: The Heating Company (THC) 
(Dilsen, Belgien) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt J. 
Haber) 

Gegenstand 

Aufhebung der Entscheidungen der Dritten Beschwerdekammer 
des HABM vom 2. November 2010 (Sachen R 1451/2009-3 
und R 1452/2009-3) zu Nichtigkeitsverfahren zwischen der The 
Heating Company (THC) und der Antrax It Srl 

Tenor 

1. Die Entscheidungen der Dritten Beschwerdekammer des Harmoni
sierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) 
(HABM) vom 2. November 2010 (Sachen R 1451/2009-3 und 
R 1452/2009-3) werden aufgehoben, soweit damit die Ge
schmacksmuster Nr. 000593959-0001 und Nr. 000593959- 
0002 für nichtig erklärt worden sind. 

2. Im Übrigen werden die Klagen abgewiesen. 

3. Das HABM trägt neben seinen eigenen Kosten die Kosten, die der 
Antrax It Srl im Verfahren vor dem Gericht entstanden sind. 

4. Die The Heating Company (THC) trägt neben ihren eigenen 
Kosten die Kosten, die Antrax It in den Verfahren vor der Be
schwerdekammer entstanden sind. 

( 1 ) ABl. C 113 vom 9.4.2011. 

Urteil des Gerichts vom 7. November 2012 — 
Giordano/Kommission 

(Rechtssache T-114/11) ( 1 ) 

(Außervertragliche Haftung — Fischerei — Erhaltung der 
Fischereiressourcen — Wiederauffüllung der Bestände von Ro
tem Thun — Sofortmaßnahmen, mit denen die Fischerei 
durch Ringwadenfischer verboten wird — Rechtswidriges 

Verhalten — Kausalzusammenhang) 

(2012/C 399/33) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Kläger: Jean-François Giordano (Sète, Frankreich) (Prozessbevoll
mächtigte: Rechtsanwälte D. Rigeade und J. Jeanjean) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: A. 
Bouquet und D. Nardi) 

Gegenstand 

Klage auf Ersatz des Schadens, der dem Kläger durch den Erlass 
der Verordnung (EG) Nr. 530/2008 der Kommission vom 12. 
Juni 2008 über Sofortmaßnahmen für Ringwadenfischer, die im 
Atlantik östlich von 45 °W und im Mittelmeer Fischerei auf 
Roten Thun betreiben (ABl. L 155, S. 9), entstanden sein soll 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Herr Jean-François Giordano trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 139 vom 7.5.2011. 

Urteil des Gerichts vom 8. November 2012 — 
Kommission/Strack 

(Rechtssache T-268/11 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Öffentlicher Dienst — Beamte — Urlaub — 
Krankheitsurlaub — Erstinstanzliche Aufhebung der Ent
scheidung der Kommission, mit der die Übertragung der 
vom Betroffenen nicht genommenen Tage des Jahresurlaubs 
abgelehnt wurde — Art. 4 des Anhangs V des Statuts — Art. 
1e Abs. 2 des Statuts — Richtlinie 2003/88/EG — Begrün
detes Rechtsmittel — Entscheidungsreifer Rechtsstreit — 

Klageabweisung) 

(2012/C 399/34) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Europäische Kommission (Prozessbevoll
mächtigte: B. Eggers und J. Currall)
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